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Besserer Schutz für medizinisch Helfende durch Änderung des 
Strafgesetzbuches 
BAND-Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches 
 

Als Vertreterin der Notärztinnen und Notärzte in Deutschland beschränkt sich die BAND e.V. in ihrer 
Stellungnahme auf diejenigen Abschnitte des Gesetzentwurfes, die Notärztinnen und Notärzte 
sowie weitere Hilfeleistende aus Rettungsdienst, Feuerwehr, Katastrophenschutz sowie Angehörige 
eines Heilberufes  betreffen.  

 
Wir begüßen die Verschärfung des Strafmaßes für Übergriffe auf den genannten Personenkreis, wie 
im Entwurf zu §116 vorgesehen, und erhoffen uns dadurch einen besseren Schutz für die Betroffenen. 
Wir geben jedoch zu bedenken, dass ein großer Teil der Übergriffe durch Personen (auch durch 
Patienten) erfolgt, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen und bei denen der präventive Effekt 
einer schärferen Strafandrohung nur in begrenztem Umfang eintreten wird.   Daher sollte der Schutz 
auch dadurch erhöht werden, dass Programme zur Gewaltprävention, z.B. durch 
Deeskalationstraining, und zum Eigenschutz gefördert werden.  

Medizinische Einrichtungen sollten bspw. über Schutzräume sowie über die Möglichkeit zur 
Auslösung stiller Alarme verfügen.  

 

Berlin, 3. Januar 2026 
 

Über die BAND e.V. 

Die Bundesvereinigung der Arbeitsgemeinschaften der Notärzte Deutschlands (BAND) e.V. ist die Dachorganisation der 12 deutschen 
Notarztarbeitsgemeinschaften. Satzungsgemäß wahrt sie die überregionalen Interessen aller Mitgliedsarbeitsgemeinschaften als deren 
einheitliche berufspolitische Vertretung in der Notfallmedizin, koordiniert die Aktivitäten der Mitgliedsarbeitsgemeinschaften, wirkt auf eine 
kontinuierliche Verbesserung der notfallmedizinischen Versorgung der Bevölkerung und eine bundesweit einheitliche Qualifikation der 
Notärzte hin und leistet die zentrale Öffentlichkeitsarbeit in der Notfallmedizin für alle Mitgliedsarbeitsgemeinschaften. Insgesamt vertritt sie 
so die Interessen der über 12.000 Notärztinnen und Notärzten, die Mitglieder in den Arbeitsgemeinschaften sind. Weitere Informationen 
erhalten Sie im Internet unter www.band-online.de. 

Die BAND e.V. ist als eingetragener Verein unter der Registernummer R000689 in das Lobbyregister des Deutschen Bundestages 
eingetragen. 


